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SEVERIN LEDERHILGER/HERBE ALB

Römische Erlässe un Entscheidungen
Johannes Paul 1L., Apostolische vacante dem Kardinalskollegium
Konstitution Univers1 Dominicı vertraut, jedoch darf 1n der Leitung der

GesamtkircheGregis über die Vakanz des grundsätzlich nichts
Apostolischen Stuhles un geänder werden, ach dem TUundsatz
die Wahl des Papstes sede vacanlte NL INNOvetur. Die verblei-

benden ufgaben un Rechte der
Die Ausgestaltung des Papstwahl- Kardinäle un der römischen Kurıie

werden ın vorliegender Konstitutionrechts ist se1it jeher eNS mıiıt den jeweili- äher festgesetzt. Vereinzelt wurdengCH zeitbedingten Verhältnissen un
Gegebenheiten verknüpftt, nicht selten außer den durch die Kurienreform

1988 bedingten Veränderungen auchhat eın regierender aps aufgrun inhaltliche Moditfikationen der bisherVO Erfahrungen bei selner eigenen
Wahl Änderungen VOITSCHOMUNECN. bestehenden Regelungen IN-
Nicht zuletzt 1mM 1INDI1C auf diese InenNn, ZU eispie. soll 1im Rahmen der

Vorbereitung der Papstwahl „zwel 1nnotwendigen Anpassungsvorgänge ist
der Lehre, In der Weisheit un 1ndas Papstwahlrecht eine aterı1e, die

traditionellerweise weitgehend außer- moralischer Autorität beispielhaften
halb der universalen Kodifikationen Klerikern die Aufgabe anvertraut

werden, der Generalkongregation dergeregelt wurde weder der CIC 1917,
der CIC 1983 och der CEO 1990 ent- Kardinäle „Zzwel wohlüberlegte Be-
halten die diesbezüglichen einschlägi- trachtungen ber die TODlIleme der

Kirche In jenem Augenblick un:! bergCnh Regelungen. DIie letzte umtfassen-
de Neuordnung der Papstwahl nahm die erleuchtete Wahl des Papstes
aps Pau!/! VI 10.1975 mıt der halten“.
Apostolischen Konstitution Romano Umfangreichere Anderungen finden
Oontıficı eligendo VOT, eın Regelungs- sich 1m zweıten Teil der Konsti  1072
werk, das aps Johannes Paul I1 bei den Bestimmungen ber die Papst-

wahlmıiıt seiner Apostolischen Konstitution
Unıimversi Domuinicı Greg1s anknüpft. Er Wie bisher, steht eINZIg un: allein den
übernimmt sowohl die Gliederung wI1e Kardinälen das Recht der Papstwahlauch grundsätzlich den Text VO  a aps Johannes Paul I bestätigt die
Romano ontıfıcı el1gendo un arbeitet Höchstzahl der wahlberechtigten Kar-
In diese Vorgabe seiInNne Modifikationen dinäle VO 120 SOWI1Ee den Ausschluß
ein der Kardinäle ber SO Jahre VO aktı-
Der erste Teil befafst sich mıt der ven Wahlrecht (vgl. Z.UXI Problematik
Sedisvakanz des Apostolischen Stuhls Plöchl, Der alte ardına un:! das
Während dieser Zeit ruht der papst- Recht, In Panzram, Freiburg 1.DBr.
liche Primat, geht weder auf das 1972, 159—170). uch ın Zukunft e_
Kardinals- och das Bischofskollegium 01g die Wahl 1mM Konklave, Wahlort
ber. Die Leitung der Kirche ist sede bleibt die Sixtinische Kapelle. Statt in
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SEVERIN LEDERHILGER/HERBERT KALB 

Römische Erlässe und Entscheidungen 

Johannes Paul 11., Apostolische 
Konstitution Universi Dominici 
Gregis über die Vakanz des 
Apostolischen Stuhles und 
die Wahl des Papstes 

Die Ausgestaltung des Papstwahl­
rechts ist seit jeher eng mit den jeweili­
gen zeitbedingten Verhältnissen und 
Gegebenheiten verknüpft, nicht selten 
hat ein regierender Papst aufgrund 
von Erfahrungen bei seiner eigenen 
Wahl Änderungen vorgenommen. 
Nicht zuletzt im Hinblick auf diese 
notwendigen Anpassungsvorgänge ist 
das Papstwahlrecht eine Materie, die 
traditionellerweise weitgehend außer­
halb der universalen Kodifikationen 
geregelt wurde - weder der CIC 1917, 
der CIC 1983 noch der CCEO 1990 ent­
halten die diesbezüglichen einschlägi­
gen Regelungen. Die letzte umfassen­
de Neuordnung der Papstwahl nahm 
Papst Paul VI. am 1.10.1975 mit der 
Apostolischen Konstitution Romano 
Pontifici eligendo vor, ein Regelungs­
werk, an das Papst Johannes Paul 11. 
mit seiner Apostolischen Konstitution 
Universi Dominici Gregis anknüpft. Er 
übernimmt sowohl die Gliederung wie 
auch grundsätzlich den Text von 
Romano Pontifici eligendo und arbeitet 
in diese Vorgabe seine Modifikationen 
ein. 
Der erste Teil befaßt sich mit der 
Sedisvakanz des Apostolischen Stuhls. 
Während dieser Zeit ruht der päpst­
liche Primat, er geht weder auf das 
Kardinals- noch das Bischofskollegium 
über. Die Leitung der Kirche ist sede 

vacante dem Kardinalskollegium an­
vertraut, jedoch darf in der Leitung der 
Gesamtkirche grundsätzlich nichts 
geändert werden, nach dem Grundsatz 
sede vacante nihil innovetur. Die verblei­
benden Aufgaben und Rechte der 
Kardinäle und der römischen Kurie 
werden in vorliegender Konstitution 
näher festgesetzt. Vereinzelt wurden­
außer den durch die Kurienreform 
1988 bedingten Veränderungen - auch 
inhaltliche Modifikationen der bisher 
bestehenden Regelungen vorgenom­
men, zum Beispiel soll im Rahmen der 
Vorbereitung der Papstwahl "zwei in 
der Lehre, in der Weisheit und in 
moralischer Autorität beispielhaften 
Klerikern" die Aufgabe anvertraut 
werden, der Generalkongregation der 
Kardinäle "zwei wohlüberlegte Be­
trachtungen über die Probleme der 
Kirche in jenem Augenblick und über 
die erleuchtete Wahl des Papstes zu 
halten". 

Umfangreichere Änderungen finden 
sich im zweiten Teil der Konstitution 
bei den Bestimmungen über die Papst­
wahl. 

Wie bisher, steht einzig und allein den 
Kardinälen das Recht der Papstwahl 
zu. Papst Johannes Paul 11. bestätigt die 
Höchstzahl der wahlberechtigten Kar­
dinäle von 120 sowie den Ausschluß 
der Kardinäle über 80 Jahre vom akti­
ven Wahlrecht (vgl. zur Problematik 
W. M. Plöchl, Der alte Kardinal und das 
Recht, in: FS Panzram, Freiburg i. Br. 
1972, 159-170). Auch in Zukunft er­
folgt die Wahl im Konklave, Wahlort 
bleibt di~ Sixtinische Kapelle. Statt in 
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trennbar mıiıt der BischofskonsekrationSchlafkojen 1mM Apostolischen Palast
un in den vatikanischen Museen ıst verbunden ist (vgl äher Fürst,
die Unterbringung der Wähler un „Statim ordinetur ep1scopus” der Die
sonstig Zugelassenen 1mM Jungst fertig- Papsturkunden „sub dimı1ıd1a”,
gestellten Domus Sanctae Marıae, dem NNOCeNZz 111 und der eginn der
vatikanischen Gästehaus vorgesehen. päpstlichen Gewalt, In Plöchl, Inns-
Eindringlich werden die Geheimhal- bruck 1977, 45—65; May, Das Papst-
tungsvorschriften (auch bezüglich wahlrecht seiner Jüngsten Entwick-
derner Nachrichtentechnik) erneuer Jung, ebda 231-262). Nunmehr ist
Giravierende Anderungen wurden 1M diese Regelung jedoch 1m Kontext VO  5
Wahlmodus VOTSCNOMMEN. Verlangte Ca  - 223° CIC 1983 lesen, wonach
Romano ontiıfıcı el1gendo eıne quali- rechtmäßige Wahl, freie Annahme der
fizierte Mehrheit VO  . Zzwel plus Wahl und Bischofskonsekration eine
einer Stimme der Anwesenden für die untrennbare Einheit un!: Vorausset-
Wahl des Papstes, wird 19158  3 auf die ZUNS für die Übernahme der päpst-
Zweidrittelmehrheit abgestellt. Nur 1mM lichen Gewalt Sind.
Fall, da{fs die Zahl der anwesenden (L’Osservatore KRomano, it. Ausgabe,
Kardinäle cht durch TeN eilbar ist, VO Februar 1996 lat eX
wird eine weltere Stimme verlangt L’Osservatore Romano, dt Ausgabe,
Im Ergebnis wird damit ZUrFrC Regelung VOm Maäarz 1996 [dt Jext])
des VO aps Johannes X XII

September 1962 erlassenen
Summı1 Pontificıs JTectio (AAS [1962], Apostolischer Nuntius
632—640) zurückgekehrt. iInzig zuläs- ın Österreich, Beitrag für einen
sıger Wahlmodus ist die Skrutinal- Dialog über die Themen des
wahl, die außerordentlichen Wahl- Kirchenvolks-Begehrens
moOdi, nämlich Akklamation quası DEr
inspirationem mıt einstiımmıgem Kon- Im Dezember 1995 veröffentlichte der
SCI15 der ardınale SOWIE Kompromikß, Apostolische Nuntius ın Österreich,
ın dem das Wahlrecht auf eıne Kom- Erzbischof DDr. Donato Squicclarini,
m1SSION übertragen wird, werden ab- eın Sammelheft als „Beitrag für einen
geschafft. Dialog ber die Themen des Kirchen-
Miıt der nnahme ist der Gewählte, der volks-Begehrens 1M Licht des I1 Vati-

kanischen Konzils un:! der nachkonzi-die Bischofsweihe bereits empfangen
hat, unmittelbar Bischof VOI Rom, liaren okumente
wahrer aps un: aup des Bischofs- Eingangs en säch el die „Fest-
kollegiums, besitzt VO: Zeitpunkt stellungen un! erlegungen”“ des

Vertreters des HI Stuhls ıIn unseremder nnahme die päpstliche Ge-
alt Ist der Gewählte jedoch nicht Land „über die Situation der Kirche In
Bischof, soll sogleich ZU Bischof Österreich”“ VO Juli 1995 wieder-
geweiht werden. Diese Festlegung, die gegeben. Unter Verweis auf Kor 7,
wörtlich mıt jener in Romano ontificı 5_/ die kirchliche Gemeinschaft ın
eligendo übereinstimmt, führte damals Korinth 'TOLZ der Bedrängnisse VO  .
1mM Hinblick auf den rechtshistorischen aufßen un der Schwierigkeiten 1mM
efun: SOWIeEe Cd  - 219 CIC 1917 Inneren „In vollem Wachstum war”,  44
unterschiedlichen Beurteilungen, ob verwelist Erzbischof Squicclarini auf
die Primatialgewalt des Papstes den steten ortgang der Glaubensver-
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Schlafkojen im Apostolischen Palast 
und in den vatikanischen Museen ist 
die Unterbringung der Wähler und 
sonstig Zugelassenen im jüngst fertig­
gestellten Domus Sanctae Mariae, dem 
vatikanischen Gästehaus vorgesehen. 
Eindringlich werden die Geheimhal­
tungsvorschriften (auch bezüglich mo­
derner Nachrichtentechnik) erneuert. 
Gravierende Änderungen wurden im 
Wahlmodus vorgenommen. Verlangte 
Romano Pontifici eligendo eine quali­
fizierte Mehrheit von zwei Drittel plus 
einer Stimme der Anwesenden für die 
Wahl des Papstes, wird nun auf die 
Zweidrittelmehrheit abgestellt. Nur im 
Fall, daß die Zahl der anwesenden 
Kardinäle nicht durch drei teilbar ist, 
wird eine weitere Stimme verlangt. 
Im Ergebnis wird damit zur Regelung 
des von Papst Johannes xxm. am 
5. September 1962 erlassenen MP 
Summi Pontificis electio (AAS 54 [1962], 
632-640) zurückgekehrt. Einzig zuläs­
siger Wahlmodus ist die Skrutinal­
wahl, die außerordentlichen Wahl­
modi, nämlich Akklamation quasi per 
inspirationem mit einstimmigem Kon­
sens der Kardinäle sowie Kompromiß, 
in dem das Wahlrecht auf eine Kom­
mission übertragen wird, werden ab­
geschafft. 
Mit der Annahme ist der Gewählte, der 
die Bischofsweihe bereits empfangen 
hat, unmittelbar Bischof von Rom, 
wahrer Papst und Haupt des Bischofs­
kollegiums, er besitzt vom Zeitpunkt 
der Annahme an die päpstliche Ge­
walt. Ist der Gewählte jedoch nicht 
Bischof, so soll er sogleich zum Bischof 
geweiht werden. Diese Festlegung, die 
wörtlich mit jener in Romano Pontifici 
eligendo übereinstimmt, führte damals 
im Hinblick auf den rechtshistorischen 
Befund sowie can. 219 CIe 1917 zu 
unterschiedlichen Beurteilungen, ob 
die Primatialgewalt des Papstes un-

trennbar mit der Bischofskonsekration 
verbunden ist (vgl näher C. G. Fürst, 
"Statim ordinetur episcopus" oder Die 
Papsturkunden "sub bulla dimidia", 
Innocenz III. und der Beginn der 
päpstlichen Gewalt, in: FS Plöchl, Inns­
bruck 1977, 45-65; G. May, Das Papst­
wahlrecht in seiner jüngsten Entwick­
lung, ebda. 231-262). Nunmehr ist 
diese Regelung jedoch im Kontext von 
can. 332 eIe 1983 zu lesen, wonach 
rechtmäßige Wahl, freie Annahme der 
Wahl und Bischofskonsekration eine 
untrennbare Einheit und Vorausset­
zung für die Übernahme der päpst­
lichen Gewalt sind. 
(L'Osservatore Romano, it. Ausgabe, 
vom 24. Februar 1996 [lat. Text]; 
L'Osservatore Romano, dt. Ausgabe, 
vom 1. März 1996 [dt. Text]). 

Apostolischer Nuntius 
in Österreich, Beitrag für einen 
Dialog über die Themen des 
Kirchenvolks-Begehrens 

Im Dezember 1995 veröffentlichte der 
Apostolische Nuntius in Österreich, 
Erzbischof DDr. Donato Squicciarini, 
ein Sammelheft als "Beitrag für einen 
Dialog über die Themen des Kirchen­
volks-Begehrens im Licht des 11. Vati­
kanischen Konzils und der nachkonzi­
liaren Dokumente". 
Eingangs finden sich dabei die "Fest­
stellungen und Überlegungen" des 
Vertreters des Hl. Stuhls in unserem 
Land "über die Situation der Kirche in 
Österreich" vom 13. Juli 1995 wieder­
gegeben. Unter Verweis auf 2 Kor 7, 
5-6, wo die kirchliche Gemeinschaft in 
Korinth trotz der Bedrängnisse von 
außen und der Schwierigkeiten im 
Inneren "in vollem Wachstum war", 
verweist Erzbischof Squicciarini auf 
den steten Fortgang der Glaubensver-



305Lederhilger Kalb / Römische FErlässe und Entscheidungen

Mit der Herausgabe der vorliegendenkündigung durch die Kirchengeschich-
Schrift möchte derte Von besonderer edeutung ıstel Apostolische

ach dem zentralen Ereignis des I1 Nuntius Österreich eın „Instrumen-
Vatikanischen Konzils, da{fs ın vielen tum laboris” für einen eingehenden
Bischofssynoden, Dokumenten und Dialog all jenen, die „nach der wahren
päpstlichen Enzykliken die konziliaren Erneuerung der Kirche“ streben, ZUT:
Beschlüsse un Ergebnisse weiıter Verfügung tellen, dem den 1mM

Rahmen des Öösterreichischen Kirchen-Zzuseizen gesucht werden. Er betont,
da{fß „die Weltkirche die Ontakte mıiıt volks-Begehrens VO Juni 1995 aufge-
den Ortskirchen pfleg un! die Proble- worfenen Fragen wenigstens „einige“”

prüft” womıt „ein großer Dienst amtliche Dokumente 1mM OTrtLiau muiıt
weiterführendem Kommentar anführtZU utbau der Einheit, der Commu-

Nn10 un:! der Zusammenarbeit er werden.
Christus Glaubenden, das heißt des Aus den vorgelegten offiziösen „Uber-
geheimnisvollen Leibes Christi, der egungen ZzUuU Kirchenvolks-Begeh-
Kirche, geleistet” wird. ren“”,  LL& die WI1Ie 1im Vorwort ohne
Die „Verbreitung der Konzilslehre“ ist namentliche Kennzeichnung heißt
aber cht 1L1UI Aufgabe des hierarchi- „Vomn Kennern der Konzils- und pOSt-
schen Lehramtes, sondern „jeder konziliaren Dokumente ausgearbeitet
Christus Glaubende ist berufen ent- wurden”, soll aus em nlafß
sprechend seinen aben, alenten un: lediglich auf die Ausführungen
ufgaben beizutragen, damit die „Mitsprache und Mitentscheidung der
Antwort der Weltkirche auf verschie- Ortskirchen bei Bischofsernennungen“
ene Fragen bekannt wird“”. Anderer- eingegangen werden (> 4—-27
se1ts SsSetiz sich die Weltkirche selbst ach Zitierung des konziliaren De-
durch die auf moderne Fragestel- krets ber die Hirtenaufgabe der Bı-
lungen un! TODIeme spezlalisierten schöfe der Kirche (Christus Dominus,
und mıt hervorragenden Fachleuten, Nr. 20) wird darauf hingewiesen, daflß
Frauen WI1IEe Männern, aus er Welt der Kirche grundsätzlich „daran g_
besetzten „Päpstlichen Räte“ e1ın, „UIM egen seın muds, die Bestellung VO  }
den Dialog unter en Menschen Bischöfen VO: tendenziöser ufs-
Öördern“”. Genau diesem Gedanken der wobe]i dieseahme freizuhalten“,
Einheit der Menschheitsfamilie heute „weniger seltens des Staates
dienen auch die zahlreichen astoral- befürchten ist als sel1tens mancher
reisen VO  } aps Johannes Paul I1 Pressure-groups aus den verschieden-
Irotz em darf ach seiner Ansicht sten, möglicherweise Sal nicht christ-
aber De]i diesen Diskussionen „eıine lichen otiven“.el ist auch auf die
sachliche un gelassene Vision VO  j der Manipulationsmöglichkeit der öffent-
Realität der Gefahren un Eedro- lichen Meinung durch die edien
hungen, der Fehler un rrtumer“ achten. Hinsichtlich der andı-
insbesondere 1ın Umbruchsituationen daten wird eingeräumt, dafs Anerken-
nicht fehlen, worauf Ja schon VO  - aps NUun VO 'olk un:! Achtung VO  -

Johannes Paul Il 1n seinem Aposto- Außenstehenden die Amtsausübung
lischen Schreiben „Tert1io millenn10 adve- wesentlich erleichtern, weshalb auch
nıente” (vom 10 Nov. deutlich die menschlichen Eigenschaften eine
hingewiesen wurde (vgl Lederhil- große spielen. Während die
ger/ Kalb, ThPO, Jg 1995, 285ff) Verfasser des lTextes einer „Mitent-
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kündigung durch die Kirchengeschich­
te. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
nach dem zentralen Ereignis des 11. 
Vatikanischen Konzils, daß in vielen 
Bischofssynoden, Dokumenten und 
päpstlichen Enzykliken die konziliaren 
Beschlüsse und Ergebnisse weiter um­
zusetzen gesucht werden. Er betont, 
daß "die Weltkirche die Kontakte mit 
den Ortskirchen pflegt und die Proble­
me prüft", womit "ein großer Dienst 
zum Aufbau der Einheit, der Commu­
nio und der Zusammenarbeit aller an 
Christus Glaubenden, das heißt des 
geheimnisvollen Leibes Christi, der 
Kirche, geleistet" wird. 
Die "Verbreitung der Konzilslehre" ist 
aber nicht nur Aufgabe des hierarchi­
schen Lehramtes, sondern "jeder an 
Christus Glaubende ist berufen - ent­
sprechend seinen Gaben, Talenten und 
Aufgaben - beizutragen, ... damit die 
Antwort der Weltkirche auf verschie­
dene Fragen bekannt wird". Anderer­
seits setzt sich die Weltkirche selbst 
durch die auf moderne Fragestel­
lungen und Probleme spezialisierten 
und mit hervorragenden Fachleuten, 
Frauen wie Männern, aus aller Welt 
besetzten "Päpstlichen Räte" ein, "um 
den Dialog unter allen Menschen zu 
fördern". Genau diesem Gedanken der 
Einheit der ganzen Menschheitsfamilie 
dienen auch die zahlreichen Pastoral­
reisen von Papst Johannes Paul 11. 
Trotz allem darf nach seiner Ansicht 
aber bei diesen Diskussionen "eine 
sachliche und gelassene Vision von der 
Realität der Gefahren und Bedro­
hungen, der Fehler und Irrtümer" 
insbesondere in Umbruchsituationen 
nicht fehlen, worauf ja schon von Papst 
Johannes Paul 11. in seinem Aposto­
lischen Schreiben" Tertia millennio adve­
niente" (vom 10. Nov. 1994) deutlich 
hingewiesen wurde (vgl. Lederhil­
ger/Kalb, ThPQ, Jg. 1995, 285ff). 

Mit der Herausgabe der vorliegenden 
Schrift möchte der Apostolische 
Nuntius in Österreich ein "Instrumen­
turn laboris" für einen eingehenden 
Dialog all jenen, die "nach der wahren 
Erneuerung der Kirche" streben, zur 
Verfügung stellen, in dem zu den im 
Rahmen des österreichischen Kirchen­
volks-Begehrens vom Juni 1995 aufge­
worfenen Fragen wenigstens "einige" 
amtliche Dokumente im Wortlaut mit 
weiterführendem Kommentar anführt 
werden. 
Aus den vorgelegten offiziösen "Über­
legungen zum Kirchenvolks-Begeh­
ren", die - wie es im Vorwort ohne 
namentliche Kennzeichnung heißt -
"von Kennern der Konzils- und post­
konziliaren Dokumente ausgearbeitet 
wurden", soll aus aktuellem Anlaß 
lediglich auf die Ausführungen zu 
"Mitsprache und Mitentscheidung der 
Ortskirchen bei Bischofsernennungen" 
eingegangen werden (S. 24-27). 
Nach Zitierung des konziliaren De­
krets über die Hirtenaufgabe der Bi­
schöfe in der Kirche (Christus Dominus, 
Nr. 20) wird darauf hingewiesen, daß 
der Kirche grundsätzlich "daran ge­
legen sein muß, die Bestellung von 
Bischöfen von tendenziöser Einfluß­
nahme freizuhalten", wobei diese 
heute "weniger seitens des Staates zu 
befürchten ist als seitens mancher 
Pressure-groups aus den verschieden­
sten, möglicherweise gar nicht christ­
lichen Motiven". Dabei ist auch auf die 
Manipulationsmöglichkeit der öffent­
lichen Meinung durch die Medien 
zu achten. Hinsichtlich der Kandi­
daten wird eingeräumt, daß Anerken­
nung vom Volk und Achtung von 
Außenstehenden die Amtsausübung 
wesentlich erleichtern, weshalb auch 
die menschlichen Eigenschaften eine 
große Rolle spielen. Während die 
Verfasser des Textes einer "Mitent-
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scheidung“ der Ortskirchen ablehnend 1993, 3.; 1995, 111 23.) In den Diözesen
gegenüberstehen, erachten S1e die nnsbruck un! Wien wurde eın ähnli-
orderung ach einer „Mitwirkung” cher ersonenkreis befragt, ohne dafßs
der Ortskirchen bei Bischofsernennung darüber amtliche Verlautbarungen e_
als 1NSs Leere gehend, da dieser ‚unter folgten In der Diözese Linz (vgl LDBI
den gegebenen Umständen bereits 142, Art 27) lIud DiOzesan-
Rechnung getragen wird”, wenngleich bischof Dr. Maximilian Aichern eben-

e1 auch och „keine Patent- „die Mitglieder VO'  5 Domkapitel,
lösung“ gebe. Priesterrat, Pastoralrat Uun:| Dechanten-
Die für dieses Jahr wieder vorgesehene konferenz“” ZUTXC Kandidatenfindung für
Erstellung einer Kandidatenliste das Bischofsamt e1ın. Als uSs War
TEelI Jahre haben die Bischöfe und / „für dieses vorgesehen, da{fs
der die Bischofskonferenzen ach g- egınn eines Wortgottesdienstes (der
meinsamer Beratung gemä Ca  3 377 „die geistliche Dimension dieser
82 CIC geheim eıne Namensi1iste VO  a} Zusammenkunft“ verdeutlicht) jede
Priestern, die für das Bischofsamt be- Eingeladene Te1I Namen in einem
sonders geeignet Sind, dem Apostoli- Kuvert bekannt xibt (sofern 1es nicht

schon durch „Briefwahl direkt denschenE übergeben) ermöglichte
mehreren Diözesen ungeachtet der Bischof”“ geschah). Während des Got-

Vorbehalte des okuments der Nun- tesdienstes wurde daraufhin VO  5 rel
tiatur dem Anliegen des Kirchen- Stimmzähler / inne / eine 1STe erste
volks-Begehrens insofern nachzukom:- un! jedem itglie ausgehändigt,
INEN, als ın unterschiedlicher Weise „damit auf ihr in einem welıteren g_
einer größeren Mitbeteiligung der heimen Verfahren bis TEI andiıi-

aten bezeichnet werden“. Das esul-Kandidatenermittlung entsprochen
wurde. Dies geschah 1mM inne der tat dieses Ermittlungsvorgangs wurde
Erklärung der Öösterreichischen Bi- sodann ausschließlich dem Bischof
schofskonferenz VO November 1995 übergeben, „der das Ergebnis sowohl
(vgl ABI der OBK Nr. VO für die Bischofskonferenz berücksich-

wonach die Bischöfe tigen wI1e auch beim Apostolischen
ihrer Aufgabe „nach einer Befragung untius und In der Bischofskongrega-
VO  z FPriestern, Ordensleuten, Diakonen tıon vertreten wird”.
und Lalen in ihrer Diözese 1im Rahmen amı dürtfte dem nliegen eınes g_
des geltenden Kirchenrechts nachkom- ordneten Dialogs zugunsten eine;_s g_
men  44 wollen, ohne dadurch das papst- melnsamen eges der Kirche ÖOster-
liche Recht ZUT freien Bischofsernen- reich gedient un! eın welıterer Schritt
Nnung einzuschränken. in Richtung „Marilazell 1996 gesetzt
Für die Diözese raz-Seckau wurde worden sSein.
die bereits se1it 1993 geltende egelung
„DIS auf welıteres verlängert”, wonach
der Bischof alle TrTel Jahre die ele- Päpstlicher Rat für die Familie,

Mensc  1C Sexualıität: ahrheıgierten des Domkapitels, des Diöze-
sanrates, des Priesterrates SOWI1e die un!: Bedeutung. Erziehungs-
Dechanten zusammenruft, um richtlinien für die Familie.
einem geheimen Verfahren ihre Vor-
schläge ber Kandidaten für das Am Dez 1995 gab der Päpstliche Rat
Bischofsamt erfahren (vgl. KVB  —_ für die Familie „UOrientierungen” für
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scheidung" der Ortskirchen ablehnend 
gegenüberstehen, erachten sie die 
Forderung nach einer "Mitwirkung" 
der Ortskirchen bei Bischofsernennung 
als ins Leere gehend, da dieser "unter 
den gegebenen Umständen bereits 
Rechnung getragen wird", wenngleich 
es dabei auch noch "keine Patent­
lösung" gebe. 
Die für dieses Jahr wieder vorgesehene 
Erstellung einer Kandidatenliste (alle 
drei Jahre haben die Bischöfe und/ 
oder die Bischofskonferenzen nach ge­
meinsamer Beratung gemäß can. 377 
§2 CIe geheim eine Namensliste von 
Priestern, die für das Bischofsamt be­
sonders geeignet sind, dem Apostoli­
schen Stuhl zu übergeben) ermöglichte 
es mehreren Diözesen - ungeachtet der 
Vorbehalte des Dokuments der Nun­
tiatur -, dem Anliegen des Kirchen­
volks-Begehrens insofern nachzukom­
men, als in unterschiedlicher Weise 
einer größeren Mitbeteiligung an der 
Kandidatenermittlung entsprochen 
wurde. Dies geschah im Sinne der 
Erklärung der österreichischen Bi­
schofskonferenz vom November 1995 
(vgI. ABI. der ÖBK Nr. 16 vom 
20.12.1995, S. 2), wonach die Bischöfe 
ihrer Aufgabe "nach einer Befragung 
von Priestern, Ordensleuten, Diakonen 
und Laien in ihrer Diözese im Rahmen 
des geltenden Kirchenrechts nachkom­
men" wollen, ohne dadurch das päpst­
liche Recht zur freien Bischofsernen­
nung einzuschränken. 
Für die Diözese Graz-Seckau wurde 
die bereits seit 1993 geltende Regelung 
"bis auf weiteres verlängert", wonach 
der Bischof alle drei Jahre die Dele­
gierten des Domkapitels, des Diöze­
sanrates, des Priesterrates sowie die 
Dechanten zusammenruft, um in 
einem geheimen Verfahren ihre Vor­
schläge über Kandidaten für das 
Bischofsamt zu erfahren (vgI. KVBI. 

1993, 13.; 1995, III 23.). In den Diözesen 
Innsbruck und Wien wurde ein ähnli­
cher Personenkreis befragt, ohne daß 
darüber amtliche Verlautbarungen er­
folgten. In der Diözese Linz (vgI. LDBI. 
142, 1996/Ill, Art. 27) lud Diözesan­
bischof Dr. Maximilian Aichern eben­
falls "die Mitglieder von Domkapitel, 
Priesterrat, Pastoralrat und Dechanten­
konferenz" zur Kandidatenfindung für 
das Bischofsamt ein. Als Modus war 
"für dieses Mal" vorgesehen, daß am 
Beginn eines Wortgottesdienstes (der 
"die geistliche Dimension dieser 
Zusammenkunft" verdeutlicht) jede / r 
Eingeladene drei Namen in einem 
Kuvert bekannt gibt (sofern dies nicht 
schon durch "Briefwahl direkt an den 
Bischof" geschah). Während des Got­
tesdienstes wurde daraufhin von drei 
Stimmzähler / inne / n eine Liste erstellt 
und jedem Mitglied ausgehändigt, 
"damit auf ihr in einem weiteren ge­
heimen Verfahren bis zu drei Kandi­
daten bezeichnet werden". Das Resul­
tat dieses Ermittlungsvorgangs wurde 
sodann ausschließlich dem Bischof 
übergeben, "der das Ergebnis sowohl 
für die Bischofskonferenz berücksich­
tigen wie auch beim Apostolischen 
Nuntius und in der Bischofskongrega­
tion vertreten wird". 
Damit dürfte dem Anliegen eines ge­
ordneten Dialogs zugunsten eines ge­
meinsamen Weges der Kirche in Öster­
reich gedient und ein weiterer Schritt 
in Richtung "Mariazell 1996" gesetzt 
worden sein. 

Päpstlicher Rat für die Familie, 
Menschliche Sexualität: Wahrheit 
und Bedeutung. Erziehungs­
richtlinien für die Familie. 

Am 8. Dez. 1995 gab der Päpstliche Rat 
für die Familie "Orientierungen" für 



307Lederhilger Römische Erlässe und Entscheidungen

die Sexualerziehung 1m ahmen eInNnes texTt, dem jene Werte mangeln, die auf
christlichen Menschenbildes heraus, eben, menschliche 1e'! un Familulie
die den sich andelnden gesellschaft- gegründet sind“.
lichen Entwicklungen gerecht werden Demgegenüber ı1l die vorliegende
WI1e ihnen auch entgegentreten wollen Orientierungshilfe „weder eın Iraktat
el bezieht INnan sich VOTI em auf der Moraltheologie Ssein noch eın
die entsprechenden Ausführungen des Kompendium der Psychologie”, Ver-

„Katechismus für die Katholische sucht aber er Einbeziehung der
Kirche“ (KKK un:! des pos Ergebnisse der Forschung w1e der
Mahnschreibens Famiuliaris consortio jeweiligen sozio-kulturellen edingun-
(1981) SOWIE insbesondere auf die gen VO  } Familien heute eiıne Antwort
„Erziehungsrichtlinien bezüglich der aus dem Evangelium Uun! dessen Wer-
menschlichen Liebe“” der Bildungskon- ten geben. Danach ist Sexualität
gregatiıon (1983) un den TIe VO  a „nicht etwas rein Biologisches, SON-

aps Johannes Paul {l die Familien ern berührt vielmehr den intiımsten
Kern der Person“. Der Gebrauch der(1994)

Das OKumen! (von dem es derzeit Sexualıi:tät erreicht daher „seine Vo
keine amtliche deutsche Übersetzung Zeichenhaftigkeit ers dann), WE

g1 geht VO  a der Feststellung aus, Ausdruck personaler Hingabe des
dafß „das Zurückgehen der tradıtionel- Mannes un! der Tau bis ZU Tod ist  44
len Modelle“ 1ın der Sexualerziehung 1ın un:! die Sittsamkeit beziehungsweise
den meısten Gesellschaftssystemen der „Keuschheit“ als Tugend miteinbezo-
Welt eınerseıts die Kinder ohne „PoSI1- SC bleibt Der Päpstliche Familienrat
tive Anleitung“ äft un|! da{fs sich möchte ıIn diesem inne die (kath.)
dererseits die ern 1Immer stärker Eltern ermutigen, ihre ureigenste
unvorbereitet inden, „UIIL aNnNsSsCMECSSEC- Pflicht un: ihr Vorrecht auf verant-

Antworten“ geben Dies hänge wortungsvolle Erziehung ihrer er
azu wahrzunehmen.CNg mıiıt eıner zunehmenden „ Ver-

unkelung der Wahrheit ber den Diesem nliegen werden sieben Kapı-
Menschen“ un:! eiıner „Banalisierung tel gew1ldmet: Ausgehend VO  3 der ET-
der Sexualı:tät“” In dieser kenntnis, da{fs der Mensch „gerufen
Situation, ın der die Schule zentrale ZUFE wahren Liebe“ (Nr. 5—15), deu-
ufgaben der Familie auch 1n diesem tet das OKumen eiınerseıts den Zu-
Bereich übernimmt, wenden sich VCI- sammenhang VO  5 „wahrer 1e un
stärkt Eltern die Hıiılfe der Kirche, Keuschheit“ (Nr. 6—25), das heißt
weil S1e erkennen, da{s vielfach „eıne muıt jener „spirituellen Energie“ un:!
ultur besteht, ın der die Gesellschaft „Selbstbeherrschung“, die die 1e
un die Massenmedien307  Lederhilger — Kalb/Römische Erlässe und Entscheidungen  die Sexualerziehung im Rahmen eines  text, dem jene Werte mangeln, die auf  christlichen Menschenbildes heraus,  Leben, menschliche Liebe und Familie  die den sich wandelnden gesellschaft-  gegründet sind“.  lichen Entwicklungen gerecht werden  Demgegenüber will die vorliegende  wie ihnen auch entgegentreten wollen.  Orientierungshilfe „weder ein Traktat  Dabei bezieht man sich vor allem auf  der Moraltheologie sein noch ein  die entsprechenden Ausführungen des  Kompendium der Psychologie“, ver-  „Katechismus für  die Katholische  sucht aber unter Einbeziehung der  Kirche“ (KKK 1992) und des Apost.  Ergebnisse der Forschung wie der  Mahnschreibens Familiaris consortio  jeweiligen sozio-kulturellen Bedingun-  (1981) sowie insbesondere auf die  gen von Familien heute eine Antwort  „Erziehungsrichtlinien bezüglich der  aus dem Evangelium und dessen Wer-  menschlichen Liebe“ der Bildungskon-  ten zu geben. Danach ist Sexualität  gregation (1983) und den Brief von  „nicht etwas rein Biologisches, son-  Papst Johannes Paul II. an die Familien  dern berührt vielmehr den intimsten  Kern der Person“. Der Gebrauch der  (1994).  Das Dokument (von dem es derzeit  Sexualität erreicht daher „seine volle  keine amtliche deutsche Übersetzung  Zeichenhaftigkeit (erst dann), wenn er  gibt) geht von der Feststellung aus,  Ausdruck personaler Hingabe des  daß „das Zurückgehen der traditionel-  Mannes und der Frau bis zum Tod ist“  len Modelle“ in der Sexualerziehung in  und die Sittsamkeit beziehungsweise  den meisten Gesellschaftssystemen der  „Keuschheit“ als Tugend miteinbezo-  Welt einerseits die Kinder ohne „posi-  gen bleibt. Der Päpstliche Familienrat  tive Anleitung“ läßt und daß sich an-  möchte in diesem Sinne die (kath.)  dererseits die Eltern immer stärker  Eltern ermutigen,  ihre ureigenste  unvorbereitet finden, „um angemesse-  Pflicht und ihr Vorrecht auf verant-  ne Antworten“” zu geben. Dies hänge  wortungsvolle Erziehung ihrer Kinder  dazu wahrzunehmen.  eng mit einer zunehmenden „Ver-  dunkelung der Wahrheit über den  Diesem Anliegen werden sieben Kapi-  Menschen“ und einer „Banalisierung  tel gewidmet: Ausgehend von der Er-  der Sexualität“ zusammen. In dieser  kenntnis, daß der Mensch „gerufen  Situation, in der die Schule zentrale  (ist) zur wahren Liebe“ (Nr. 8-15), deu-  Aufgaben der Familie auch in diesem  tet das Dokument einerseits den Zu-  Bereich übernimmt, wenden sich ver-  sammenhang von „wahrer Liebe und  stärkt Eltern an die Hilfe der Kirche,  Keuschheit“ (Nr. 16-25), das heißt  weil sie erkennen, daß vielfach „eine  mit jener „spirituellen Energie“ und  Kultur besteht, in der die Gesellschaft  „Selbstbeherrschung“, die die Liebe  und die Massenmedien ... eine entper-  von Egoismus und Aggressivität be-  sonalisierte, verspielte, oft pessimisti-  freit, und verweist „im Horizont der  sche Information (über die mensch-  Berufungen“ auf die Mehrdimensio-  liche Sexualiät) anbieten, die darüber  nalität eines keuschen (ehelichen wie  hinaus keine Rücksicht auf die ver-  zölibatären) Lebens (Nr. 26-36). In der  schiedenen Erziehungs- und Evolu-  Familie als Hauskirche sollen „Vater  tionsphasen der Kinder und Jugend-  und Mutter als Erzieher“ (Nr. 37-47)  lichen nimmt, unter dem Einfluß eines  fungieren, ohne die Einforderung von  verzerrten  individualistischen Kon-  entsprechenden Schutzgesetzen aus-  zeptes von Freiheit und in einem Kon-  zuschließen. Die einzelnen  „Erzie-eine entper- VO  D FEg01smus un Aggressivität be-
sonalisierte, verspielte, oft pessimı1st1- freit, und verwelıst „Im Horizont der
sche Information er die mensch- Berufungen“ auf die Mehrdimensio-
liche Sexualiät) anbieten, die darüber nalität elınes keuschen (ehelichen w1ıe
hinaus keine Rücksicht auf die Vel- zölibatären) Lebens (Nr. 6—36 In der
schiedenen Erziehungs- un:! VOIluU- Famiilie als Hauskirche sollen „Vater
tionsphasen der Kinder un! Jugend- un: Mutter als Erzieher“ (Nr. 3/-47
lichen nımmt, unter dem Einfluf eines fungieren, hne die Einforderung VO  }
verzerrten individualistischen Kon- entsprechenden Schutzgesetzen aus-

zeptes VO  - Freiheit un:! 1n einem Kon- zuschließen. Die einzelnen „Erzie-
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die Sexualerziehung im Rahmen eines 
christlichen Menschenbildes heraus, 
die den sich wandelnden gesellschaft­
lichen Entwicklungen gerecht werden 
wie ihnen auch entgegentreten wollen. 
Dabei bezieht man sich vor allem auf 
die entsprechenden Ausführungen des 
"Katechismus für die Katholische 
Kirche" (KKK 1992) und des Apost. 
Mahnschreibens Familiaris consortio 
(1981) sowie insbesondere auf die 
"Erziehungsrichtlinien bezüglich der 
menschlichen Liebe" der Bildungskon­
gregation (1983) und den Brief von 
Papst Johannes Paul 11. an die Familien 
(1994). 
Das Dokument (von dem es derzeit 
keine amtliche deutsche Übersetzung 
gibt) geht von der Feststellung aus, 
daß "das Zurückgehen der traditionel­
len Modelle" in der Sexualerziehung in 
den meisten Gesellschaftssystemen der 
Welt einerseits die Kinder ohne "posi­
tive Anleitung" läßt und daß sich an­
dererseits die Eltern immer stärker 
unvorbereitet finden, "um angemesse­
ne Antworten" zu geben. Dies hänge 
eng mit einer zunehmenden "Ver­
dunkelung der Wahrheit über den 
Menschen" und einer "Banalisierung 
der Sexualität" zusammen. In dieser 
Situation, in der die Schule zentrale 
Aufgaben der Familie auch in diesem 
Bereich übernimmt, wenden sich ver­
stärkt Eltern an die Hilfe der Kirche, 
weil sie erkennen, daß vielfach "eine 
Kultur besteht, in der die Gesellschaft 
und die Massenmedien ... eine entper­
sonalisierte, verspielte, oft pessimisti­
sche Information (über die mensch­
liche Sexualiät) anbieten, die darüber 
hinaus keine Rücksicht auf die ver­
schiedenen Erziehungs- und Evolu­
tionsphasen der Kinder und Jugend­
lichen nimmt, unter dem Einfluß eines 
verzerrten individualistischen Kon­
zeptes von Freiheit und in einem Kon-

text, dem jene Werte mangeln, die auf 
Leben, menschliche Liebe und Familie 
gegründet sind". 
Demgegenüber will die vorliegende 
Orientierungshilfe "weder ein Traktat 
der Moraltheologie sein noch ein 
Kompendium der Psychologie", ver­
sucht aber unter Einbeziehung der 
Ergebnisse der Forschung wie der 
jeweiligen sozio-kulturellen Bedingun­
gen von Familien heute eine Antwort 
aus dem Evangelium und dessen Wer­
ten zu geben. Danach ist Sexualität 
"nicht etwas rein Biologisches, son­
dern berührt vielmehr den intimsten 
Kern der Person". Der Gebrauch der 
Sexualität erreicht daher "seine volle 
Zeichenhaftigkeit (erst dann), wenn er 
Ausdruck personaler Hingabe des 
Mannes und der Frau bis zum Tod ist" 
und die Sittsamkeit beziehungsweise 
"Keuschheit" als Tugend miteinbezo­
gen bleibt. Der Päpstliche Familienrat 
mächte in diesem Sinne die (kath.) 
Eltern ermutigen, ihre ureigenste 
Pflicht und ihr Vorrecht auf verant­
wortungsvolle Erziehung ihrer Kinder 
dazu wahrzunehmen. 
Diesem Anliegen werden sieben Kapi­
tel gewidmet: Ausgehend von der Er­
kenntnis, daß der Mensch "gerufen 
(ist) zur wahren Liebe" (Nr. 8-15), deu­
tet das Dokument einerseits den Zu­
sammenhang von "wahrer Liebe und 
Keuschheit" (Nr. 16-25), das heißt 
mit jener "spirituellen Energie" und 
"Selbstbeherrschung", die die Liebe 
von Egoismus und Aggressivität be­
freit, und verweist "im Horizont der 
Berufungen" auf die Mehrdimensio­
nalität eines keuschen (ehelichen wie 
zälibatären) Lebens (Nr. 26-36). In der 
Familie als Hauskirche sollen "Vater 
und Mutter als Erzieher" (Nr. 37-47) 
fungieren, ohne die Einforderung von 
entsprechenden Schutzgesetzen aus­
zuschließen. Die einzelnen "Erzie-
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hungsschritte Schoß der Familie“” kirchliche Wertvermittlung geachtet
weisen dieser eiıne zentrale Aufgabe als werden soll Dementsprechend wird
„erste un:! fundamentale Schule der seitens des Päpstlichen Rates für die
Sozalität“” (Nr. 863 Innerhalb Familien das Gespräch untereinander
eiINes ektiven Klimas soll natürliche sehr empfohlen WI1IEe auch die Bei-
„Schamhaftigkeit“ gewahrt un! der ziehung VO:  D Vertrauenspersonen un:!
Respekt VOT der „Intimität” jedes die relig1iöse Fortbildung der ern
Menschen geschützt werden. Die Hingegen lehnt INan eiIne weltimma-
Schule hat demgegenüber bei der Auf- nente (säkularisierte) un: geburten-
ärung LLUT assıstıeren, darf aber feindliche Sexualerziehung ab Auf

Ööffentliche stiefs inzwischen diedie elterliche Erziehung nıe erseizen.
Detaillierter werden schließlich Auffassung, da{s ber Empfängnisver-
den „Schritten der Wiıssensvermiutt- hütung, Abtreibung un:! Sterilisation
lun:  44 (Nr. —11 1er Prinzipien des erst 1m Jungerwachsenenalter aufge-
Sexualkundeunterrichts angegeben: ar werden soll und die „Daftfer Sex-
es ist eine einzigartıge und Propaganda” lediglich als unzuläng-

unwiederholbare Person un muÄfs eiıne licher, „illusorischer“ Schutz VOT IDS
individuelle Erziehung erhalten; Die abgetan wird.
moralische Dimension mufs STEeis Teil Die „Erziehung ZUTr: Liebe“” im umfas-
er Erklärungen Se1N; Die Erzie- senden Sinn, die natürlich auch eıner
hung ZUrT: Keuschheit un! die gee1g- entsprechenden „Inkulturation” be-
ete Informationsvermittlung ber darf (Nr. ist bleibendes Anliegen
Sexualität mudfs immer 1mM sehr je] der Kirche Ergänzend ist allerdings
umfassenderen Kontext der Erziehung darauf inzuweisen, daß 1n Österreich
ZUT 1€e| erfolgen; Die Eltern haben das Zusammenspiel VO  a unabding-
die Kenntnisse mıiıt außerstem Zart- barer emotiv bestimmter) Elternver-
gefühl weiterzugeben, aber eiıner antwortung un schulischem (kogniti-
klaren Weise un:! Z.UT richtigen Zeit VC WI1Ie moralisch-religiösem) Autftf-
Im ahmen der iInweise für die klärungsunterricht weitgehend mıiıt
jeweiligen Lebensabschnitte el der Sachkompetenz geregelt ist Die viel-
„Unschuld“ ubDerta Adoleszenz fältigen und oft 11UT schwer kontrol-
Erwachsen-Werden) wird auch auf lierbaren FEinflüsse moderner Me-
die rage der Homosexualıität einge- diengesellschaft aber verlangen eine

und urz 1mM inne bisheriger aufmerksame Begleitung der Heran-
ehramtlicher Aussagen (vgl wachsenden, Fragen rechtzeitig
2357{f) eantworte und adäquat aufzugreifen, Fehl-

den abschließenden „praktischen entwicklungen nach en ZU-
Hınweisen“ (Nr. 112—-144) wird die Ver- beugen.
teidigung des Elternrechts auf Erzle- (Päpstlicher Rat für die Familie,
hung nochmals eingemahnt, wobei Sessualitä Veritäa —&  ( significato.
insbesondere auf die Gewissensbil- Orientamenti educativi amiglia,
dung, altersgemäße Unterlagen und Roma

308 Lederhilger - Kalb / Römische Erlässe und Entscheidungen 

hungsschritte im Schoß der Familie" 
weisen dieser eine zentrale Aufgabe als 
"erste und fundamentale Schule der 
Sozalität" zu (Nr. 48-63). Innerhalb 
eines affektiven Klimas soll natürliche 
"Schamhaftigkeit" gewahrt und der 
Respekt vor der "Intimität" jedes 
Menschen geschützt werden. Die 
Schule hat demgegenüber bei der Auf­
klärung nur zu assistieren, darf aber 
die elterliche Erziehung nie ersetzen. 
Detaillierter werden schließlich in 
den "Schritten der Wissensvermitt­
lung" (Nr. 64-111) vier Prinzipien des 
Sexualkundeunterrichts angegeben: 
1. Jedes Kind ist eine einzigartige und 
unwiederholbare Person und muß eine 
individuelle Erziehung erhalten; 2. Die 
moralische Dimension muß stets Teil 
aller Erklärungen sein; 3. Die Erzie­
hung zur Keuschheit und die geeig­
nete Informationsvermittlung über 
Sexualität muß immer im sehr viel 
umfassenderen Kontext der Erziehung 
zur Liebe erfolgen; 4. Die Eltern haben 
die Kenntnisse mit äußerstem Zart­
gefühl weiterzugeben, aber in einer 
klaren Weise und zur richtigen Zeit. 
Im Rahmen der Hinweise für die 
jeweiligen Lebensabschnitte (Zeit der 
"Unschuld" - Pubertät - Adoleszenz -
Erwachsen-Werden) wird u.a. auch auf 
die Frage der Homosexualität einge­
gangen und kurz im Sinne bisheriger 
lehramtlicher Aussagen (vgl. KKK 
2357 ff) beantwortet. 
In den abschließenden "praktischen 
Hinweisen" (Nr. 112-144) wird die Ver­
teidigung des Elternrechts auf Erzie­
hung nochmals eingemahnt, wobei 
insbesondere auf die Gewissensbil­
dung, altersgemäße Unterlagen und 

kirchliche Wertvermittlung geachtet 
werden soll. Dementsprechend wird 
seitens des Päpstlichen Rates für die 
Familien das Gespräch untereinander 
sehr empfohlen wie auch die Bei­
ziehung von Vertrauenspersonen und 
die religiöse Fortbildung der Eltern. 
Hingegen lehnt man eine weltimma­
nente (säkularisierte) und geburten­
feindliche Sexualerziehung ab. Auf 
öffentliche Kritik stieß inzwischen die 
Auffassung, daß über Empfängnisver­
hütung, Abtreibung und Sterilisation 
erst im Jungerwachsenenalter aufge­
klärt werden soll und die "Safer Sex­
Propaganda" lediglich als unzuläng­
licher, "illusorischer" Schutz vor AIDS 
abgetan wird. 
Die "Erziehung zur Liebe" im umfas­
senden Sinn, die natürlich auch einer 
entsprechenden "Inkulturation" be­
darf (Nr. 143f), ist bleibendes Anliegen 
der Kirche. Ergänzend ist allerdings 
darauf hinzuweisen, daß in Österreich 
das Zusammenspiel von unabding­
barer (emotiv bestimmter) Elternver­
antwortung und schulischem (kogniti­
vem wie moralisch-religiösem) Auf­
klärungsunterricht weitgehend mit 
Sachkompetenz geregelt ist. Die viel­
fältigen und oft nur schwer kontrol­
lierbaren Einflüsse moderner Me­
diengesellschaft aber verlangen eine 
aufmerksame Begleitung der Heran­
wachsenden, um Fragen rechtzeitig 
und adäquat aufzugreifen, um Fehl­
entwicklungen nach Kräften vorzu­
beugen. 
(Päpstlicher Rat für die Familie, 
Sessualita umana: Verita e significato. 
Orientamenti educativi in famiglia, 
Roma 1995). 


